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Der Fall 

- A., 5 Jahre alt, Pflegegrad 1 
- Darmverschluss nach Geburt 
- Mukoviszidose 
- keine Milz 
- tgl. 3 Inhalation mit XYZ 
- Pseudomonas aeruginosa 
- allgemeine Entwicklung o.k. 
- hohe Infektanfälligkeit  
 

Frage:  GdB, Merkzeichen ? 
  höherer Pflegegrad ? 
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• Erstantrag 

• Verschlechterungs-/Verschlimmerungsantrag 

-  formlos 

-  jederzeit  

-  wiederholbar  

-  Untersuchungsgrundsatz (§ 20 SGB X) 

-  Beteiligte (Bevollmächtigte/Beistand) 



Antrag 

  Grad der Behinderung und Merkzeichen 

 wo: Zentrum Bayern für Familie und Soziales 

 

   Pflegebedürftigkeit 

 wo: Pflegekasse 

 



Der Fall 

 
 

ZBFS:  
 GdB 20, keine Merkzeichen, weil 
 unter Therapie guter Verlauf 
 
 
Pflegekasse:  
 Pflegegrad 1 soll bleiben, weil laut MDK  
 Selbstversorgung entsprechend gleichaltrigem  
 Kind 
 



Mukoviszidose (zystische Fibrose) 

unter Therapie Aktivitäten, Gedeihen und Ernährung 
altersgemäß 

unter Therapie Aktivitäten und Lungenfunktion 
 leicht eingeschränkt, Gedeihen und Ernährung 
 noch altersgemäß 

Aktivitäten und Lungenfunktion deutlich  einge- 
schränkt, häufig Gedeih- und Entwicklungs- 
störungen, Schulbesuch und Erwerbstätigkeit 
 in der Regel noch möglich 

schwere bis schwerste Einschränkung der Aktivitäten, 
der Lungenfunktion und des Ernährungszustandes 

70-100 

50-60 

30-40 

20 



Pflegebedürftigkeit 

 gesundheitlich bedingte Beeinträchtigungen  
 Selbständigkeit oder der Fähigkeiten 
 Belastungen oder Anforderungen 
 wegen körperlicher, kognitiver oder psychischer  
 Belastungen oder Anforderungen 
 Abhängigkeit von personeller Hilfe  
 mehr als 6 Monate = Dauer 
 Schweregrad 



Vom Antrag bis zur Klage 

-  Ankündigung der beabsichtigten Entscheidung  

- Gründe mitteilen 

- Möglichkeit zur Stellungnahme 

- Frist  

 

• Anhörung 



Vom Antrag bis zur Klage 

• Entscheidung 

- Akteneinsicht !!! 

- Bescheid = Verwaltungsakt 

- inhaltlich bestimmt 
- Bekanntgabe = Fiktion! 

- mündlich, schriftlich, elektronisch  



Vom Antrag bis zur Klage 

• Widerspruch 

-  Frist  1 Monat 

-  Aufschiebende Wirkung 

-  Akteneinsicht § 25 SGB X 

-  Untätigkeit   

-  Abhilfe- oder Widerspruchsbescheid 



Widerspruchsverfahren 

-  Widerspruch begründen 

-  Arztbriefe 

- Amtsärztliche Untersuchung 

- Gutachten/Stellungnahmen anfordern  

- Widerspruchsgutachten 

- Hausrecht 



Antrag 

Bescheid 

Widerspruch 

Klage 

Berufung  

Anhörung 

Verfahrensrecht 

 Revision 

Untätig- 
keits- 
klage 

Eilver- 
fahren 



Nützliches Handwerkszeug 

 Entscheidungsfrist Pflegefeststellung, §18 SGB XI 

 Genehmigungsfiktion, §13 Abs. 3a SGB V 

  Leistender Rehaträger, §14,15 SGB IX 



Vielen Dank! 
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